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AMTLICHER TEIL
(2) Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden

Gebührenbescheides fällig.

§ 4 
Rechtsbehelfe/Zwangsmittel

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser Sat-
zung regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichts-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu
Gebühren nach dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung zur
sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung
erlassenen   Gebührenbescheide gelten die Vorschriften des Thürin-
ger Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung.

II. Gebühren

§ 5 
Bestattungsgebühren

(1) Das Ausheben und Verfüllen der Urnen- und Erdgrabstätten wird
durch die Bestattungspflichtigen bzw. Nutzungsberechtigten auf
eigene Kosten veranlasst (§ 8 Abs. 1 der Friedhofssatzung).

(2) Umbettungen werden vom Antragsteller durch Beauftragung eines
Bestattungsunternehmens auf eigene Kosten veranlasst (§ 10 der
Friedhofssatzung).

§ 6 
Überlassung Urnengemeinschaftsgrabstätte

(1) Für die Überlassung einer Urnengemeinschaftsgrabstätte (§ 14 Abs. 4
der Friedhofssatzung) für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren (§ 9
der Friedhofssatzung) wird folgende Gebühr erhoben: 535,00 Euro

(2) In der Gebühr sind der Grabstellenplatz und die Dauergrabpflege ent-
halten.

§ 7
Erwerb des Nutzungsrechts 

an einer Erdreihengrabstätte 

Für die Überlassung einer Erdreihengrabstätte zur Beisetzung eines Ver-
storbenen (§ 12 der Friedhofssatzung) werden Gebühren in Höhe von

190,00 Euro 
erhoben.

§ 8
Erwerb des Nutzungsrechts 
an einer Erdwahlgrabstätte

(1) Für die Überlassung einer einstelligen Erdwahlgrabstätte (§ 13 der
Friedhofssatzung) werden Gebühren in Höhe von 380,00 Euro 
erhoben.

(2) Für die Überlassung einer mehrstelligen Erdwahlgrabstätte (Familien-
grabstätte im Sinne von § 13 der Friedhofssatzung) werden Gebühren
in Höhe von 760,00 Euro 
erhoben.

§ 9
Erwerb des Nutzungsrechts 

an einer Urnenreihengrabstätte

Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte zur Beisetzung einer
Asche (§ 14 Abs. 2 der Friedhofssatzung) werden Gebühren in Höhe von

190,00 Euro 
erhoben.

Gemeinde Birkenh•gel 

Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Birkenhügel

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung der
Thüringer Kommunalordnung (Fünftes ÄndG) vom 8. April 2009 (GVBl.
S. 345),  der §§ 1, 2, 11 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 1 des Sechsten Gesetzes
zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Sechstes
ÄndG) vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646) und des § 29 der Friedhofs-
satzung der Gemeinde Birkenhügel vom 20. April 2009 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Birkenhügel in der Sitzung vom 17. November 2009
die folgende Gebührensatzung beschlossen:

I. Gebührenpflicht

§ 1 
Gebührenerhebung

Für die Benutzung des Friedhofs, seiner Einrichtungen und Anlagen im
Rahmen der Friedhofssatzung der Gemeinde Birkenhügel werden
Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühren für Leistungen oder Genehmigungen nach
der Friedhofssatzung sind:

a) bei Erstbestattungen 

1. der Ehegatte

2. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

3. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen
Lebensgemeinschaft

4. die Kinder

5. die Eltern

6. die Geschwister

7. die Enkelkinder

8. die Großeltern

9. die nicht bereits unter Ziffer 1 bis 8 fallenden Erben

b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller

c) wer sonstige in der Friedhofssatzung aufgeführten Leistungen
beantragt oder in Auftrag gibt

(2) Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch

a) der Antragsteller

b) diejenige Person, die sich der Gemeinde/Stadt gegenüber schrift-
lich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen
nach der Friedhofssatzung, und zwar mit der Beantragung der jewei-
ligen Leistung.
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§ 10
Erwerb des Nutzungsrechts an einer Urnenwahlgrabstätte

Für  die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte (§ 14 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung) werden Gebühren in Höhe von 380,00 Euro 
erhoben.

§ 11
Allgemeine Friedhofunterhaltungsgebühren

(1) Es werden jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühren pro Grabstätte
unabhängig von der Anzahl der Beisetzungen in Höhe von 10,00 Euro
erhoben.

(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem Erwerb der Grab-
stätte für das laufende Kalenderjahr unabhängig vom konkreten Zeit-
punkt des Erwerbs.

(3) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird durch schriftlichen Bescheid
festgesetzt und ist bis zum 1. Juli des jeweiligen Kalenderjahres
fällig.

(4) Bei vorzeitiger Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Grabstätte ist die
Friedhofsunterhaltungsgebühr bis zum 31. Dezember des laufenden
Jahres, in dem die Grabstätte aufgegeben wird, letztmalig zu ent-
richten.

§ 12 
Verlängerung des Nutzungsrechts 

bei weiteren Bestattungen in Erdwahlgrabstätten 
und Urnenwahlgrabstätten

(1) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist vor jeder weiteren Beiset-
zung (§ 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung) erforderlich,
um die Ruhezeit entsprechend § 9 der Friedhofssatzung zu gewähr-
leisten.

(2) Die Verlängerungsgebühr für Erdwahlgrabstätten nach § 13 Abs. 3
der Friedhofssatzung  beträgt je Jahr 1/40 der jeweils gültigen Gebühr
für die Differenz von der bereits erworbenen Nutzungszeit bis zum
Ablauf der Ruhezeit der beizusetzenden Leiche.

(3) Die Verlängerungsgebühr für Urnenwahlgrabstätten nach § 14 Abs. 3
der Friedhofssatzung beträgt je Jahr 1/20 der jeweils gültigen Gebühr
für die Differenz von der bereits erworbenen Nutzungszeit bis zum
Ablauf der Ruhezeit der beizusetzenden Asche.

§ 13 
Wiedererwerb des Nutzungsrechts über die Ruhezeit hinaus 

bei Erdwahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten

(1) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Erdwahlgrabstätte
über die Ruhezeit hinaus (§ 13 Abs. 2 der Friedhofssatzung) ist für die
Dauer von 40 Jahren möglich. 

Die Gebühr für den Wiedererwerb der Erdwahlgrabstätte beträgt 
380,00 Euro

(2) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer mehrstelligen Erd-
wahlgrabstätte (Familiengrabstätte) über die Ruhezeit hinaus (§ 13
Abs. 3 der Friedhofssatzung) ist für die Dauer von 40 Jahren möglich. 

Die Gebühr für den Wiedererwerb der mehrstelligen Erdwahl-
grabstätte (Familiengrabstätte) beträgt 760,00 Euro

(3) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Urnenwahlgrabstätte
über die Ruhezeit hinaus (§ 14 Abs. 3 S. 2 der Friedhofssatzung) ist
für die Dauer von 20 Jahren möglich.

Die Gebühr für den Wiedererwerb der Urnenwahlgrabstätte beträgt 
380,00 Euro

§ 14 
Gebühren für Grabräumung

(1) Für die Entfernung der Grabstätte (§ 21 der Friedhofssatzung) durch
den Nutzungsberechtigten in Eigenleistung oder durch ein beauftrag-
tes Unternehmen werden keine Gebühren erhoben.

(2) Wird die Entfernung einer Grabstätte durch nicht fachgerechte oder
ordnungswidrige Ausführungen erforderlich (§ 23  der Friedhofs-
satzung), werden die Kosten des von der Gemeinde beauftragten
Unternehmens als Gebühr zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von
30,00 Euro erhoben.

§ 15 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2009 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 8. Mai 1998 bis
auf § 6 Abs. 2 der Satzung (Friedhofsunterhaltungsgebühr) außer
Kraft.

(2) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 11 dieser Satzung tritt ab
1. Januar 2010 in Kraft.

Birkenhügel, den 27. April 2010

Achtel
Bürgermeister
der Gemeinde Birkenhügel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Birkenhügel

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Gemeinderaum
Friedensstraße 16
07366 Birkenhügel

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.
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Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kenn-
zeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Blankenberg

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenberg
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Blankenberg mit Beschluss (§ 57 ThürKO)
vom 15. April 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 847.500,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 804.600,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 300,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 Eurofestgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 28. Mai 2010

Gemeinde Blankenberg

Wietzel
Bürgermeister
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Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Blankenberg

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Haus der Vereine, Saal
Lindenstraße 16a
07366 Blankenberg

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kenn-
zeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.
Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. 

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO  in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Gesetzes über das Neue
Kommunale Finanzwesen vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381)
in Verbindung mit der Hauptsatzung der Gemeinde Blankenberg vom
5. April 2005 in der jeweils gültigen Fassung, unter dem Hinweis, dass
der Haushaltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in der
Zeit

von Montag, dem 31. Mai 2010

bis Dienstag, dem 15. Juni 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Blankenberg
zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme öffentlich
ausgelegt ist. 

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21 Absatz (3)
ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom 28. April
2010 vor.

3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Blankenberg 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Blankenberg in der Sitzung vom 21. Januar 2010 die folgende
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 3 erhält folgende Fassung:

„Für die Beantragung und Durchführung eines Bürgerbegehrens,
Bürgerentscheides gelten die Bestimmungen des § 17 ThürKO in der
jeweils geltenden Fassung.“

2. § 10 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die
Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister 1.335,00 Euro

- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 333,75 Euro“

3. § 11 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeinde unterhält eine Verkündungstafel in:

07366 Blankenberg,  Lindenstraße 16, am Haus der Vereine.“ 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am ersten Tag des auf ihre Veröffentlichung
folgenden Monats in Kraft.

Blankenberg, den 27. April 2010

Wietzel
Bürgermeister
der Gemeinde Blankenberg

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.



Die Bekanntmachung des Auswahlverfahrens regelt sich nach
Anlage 1 dieser Satzung. Ist ein Bewerberüberschuss mit gleich-
artigem Angebot vorhanden, entscheidet das Los innerhalb der
jeweiligen Anbietergruppe.“

3. § 7 wird mit folgendem Absatz 10 ergänzt:

„Für das Verfahren nach Absatz 2 gelten die Bestimmungen des
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) über die
Genehmigungsfiktion (§ 42a ThürVwVfG) und zum Verfahren über
die einheitliche Stelle (§§ 71a bis 71e ThürVwVfG).“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf ihre Veröffentlichung folgenden
Monats in Kraft. 

Blankenstein, den 26. April 2010

Grüner
Bürgermeister
der Gemeinde Blankenstein

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Anlage 1

Verfahren zur Bekanntmachung der Auswahl der Bewerber
um die Standplätze auf dem Markt

1. Bekanntmachung des Marktes

Die Veranstaltung von Märkten nach dieser Satzung werden regel-
mäßig vier Monate vor Beginn des Marktes ortsüblich bekannt
gemacht.

In der Bekanntmachung ist das Warenangebot des Marktes unterteilt
nach Warengruppen mit der vorgesehenen Anzahl an Anbietern dar-
gestellt.

2. Verfahren der Antragstellung

Entsprechend § 7 ist sowohl eine schriftliche als auch eine elektroni-
sche Antragstellung auf Zuteilung eines Standplatzes entweder über
die einheitliche Stelle (www.einheitliche-stelle.thueringen.de) oder
direkt bei der Marktverwaltung (Gemeinde Blankenstein) möglich.

Die Antragstellung ist grundsätzlich mit Bekanntmachung des
Marktes unter Angabe des Marktes und des Tages/Zeitraumes des
Anbietens von Waren möglich.

3. Auswahlverfahren

Einen Monat vor Eröffnung des Marktes werden die eingegangen
Anträge einem Auswahlverfahren unterworfen. Sollte die Zahl der
Antragsteller die Anzahl der verfügbaren Standplätze innerhalb einer
Warengruppe übersteigen, so entscheidet das Los. 

Falls in einer weiteren Warengruppe zu wenig Bewerber vorhanden
sind und absehbar ist, dass bis zu Beginn des Marktes nicht ausrei-
chend Anträge eingehen werden, kann die Marktverwaltung diese
unbesetzten Stellplätze einer anderen Warengruppe zuordnen.

Im Übrigen werden noch nicht vergebene Stellplätze nach der zeit-
lichen Reihenfolge des Antragseingangs vergeben.

Der Antragsteller wird rechtzeitig vor Beginn des Marktes auf dem
von ihm durch die Antragstellung gewählten Weg über die Zuteilung
des Standplatzes informiert.

6

Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des
Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Blankenstein

1. Änderungssatzung 
zur Satzung zur Regelung des Marktwesens

(Marktsatzung) für die Gemeinde Blankenstein

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345), hat der Gemeinderat der Gemeinde Blan-
kenstein in der Sitzung vom 11. Januar 2010 die folgende 1. Änderungs-
satzung zur Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktsatzung)
beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der Frühlingsmarkt und der Weihnachtsmarkt werden auf dem
Selbitzplatz durchgeführt.“

2. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt auf schriftlichen Antrag
durch die Marktverwaltung. Zur Teilnahme am Markt ist nach
Maßgabe der für alle Antragsteller geltenden Bestimmungen dieser
Satzung grundsätzlich jeder berechtigt, der dem Teilnehmerkreis des
Marktes angehört. 
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Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Blankenstein

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Ratssaal der Gemeinde
Lobensteiner Straße 1
07366 Blankenstein

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen
Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge kenn-
zeichnen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender
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Gemeinde Harra

Haushaltssatzung der Gemeinde Harra
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Harra mit Beschluss (§ 57 ThürKO) vom
13. April 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 803.600,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 392.100,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 300,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 Eurofestgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 28. Mai 2010

Gemeinde Harra

Weber
Bürgermeister

8

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Gesetzes über das Neue
Kommunale Finanzwesen vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381)
in Verbindung mit der Hauptsatzung der Gemeinde Harra vom
26. November 2003 in der jeweils gültigen Fassung, unter dem Hinweis,
dass der Haushaltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in
der Zeit

von Montag, dem 31. Mai 2010

bis Dienstag, dem 15. Juni 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Harra zu den
Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt
ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21 Absatz (3)
ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom 22. April
2010 vor.

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Harra

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Vereinszimmer
der ehemaligen Schule
Schulstraße 8
07366 Harra

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:



9

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kenn-
zeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Neundorf

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Neundorf

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Seniorenzimmer
Bayrische Straße 47
07356 Neundorf

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kenn-
zeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
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Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Pottiga

Satzung
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge 

für die öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Gemeinde Pottiga

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) und der §§ 2 und 7 a des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) in der jeweils gültigen Fassung erlässt die Gemeinde Pottiga
folgende Satzung:

§ 1
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen

Die Gemeinde Pottiga erhebt zur anteiligen Deckung ihres Investitions-
aufwandes für öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Erschließungs-
anlagen) wiederkehrende Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit
nicht Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben sind. 

§ 2
Abrechnungseinheit

Die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortes gelegenen Ver-
kehrsanlagen werden zu einer Abrechnungseinheit zusammengefasst. 

§ 3
Beitragsfähiger Aufwand

(1) Beitragsfähig sind die Investitionsaufwendungen für die Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung von:

1. Fahrbahn
2. Gehwegen
3. Radwegen
4. Parkflächen
5. unselbstständigen Grünanlagen/Straßenbegleitgrün
6. Straßenbeleuchtungen
7. Oberflächenentwässerungen
8. Böschungen, Schutz- und Stützmauern

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1
genannten Anlagen

2. für Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen
Rampen

§ 4
Beitragstatbestand

Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der Abrechnungseinheit
gelegenen Grundstücke erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder
eines Zuganges zu den in der Abrechnungseinheit zusammengefassten
Verkehrsanlagen haben.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 3 und 6 ermittelte Aufwand wird nach der Maßgabe
ihrer Flächen auf die Grundstücke verteilt, denen die Inanspruch-
nahmemöglichkeit der Erschließungsanlage besondere Vorteile ver-
mittelt (erschlossene Grundstücke). 

Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grund-
stücke nach Art und Maß durch Vielfachung der maßgeblichen
Grundstücksfläche mit dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen
Nutzungsfaktor berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksflächen im Sinne des Abs. 1 gilt grundsätzlich der
Flächeninhalt des Grundstückes im bürgerlich-rechtlichen Sinn.
Soweit Flächen erschlossener Grundstücke baulich oder  gewerblich
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung  des  Nutzungsfaktors nach
Abs. 5 bis 7. 

Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegen-
den Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefen-
begrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach Abs. 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlossenen Grund-
stücken:

a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks

b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes

c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und
bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung
hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB besteht

aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstückes
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bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) lie-
gen, die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch
die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie,
die in einem gleichmäßigen Abstand von 16 m zu ihr verläuft;
bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage
angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen
der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von
16 m verläuft

e) die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe d) lit. bb)
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind,
die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. im Fall von
Buchstabe d) lit.bb) der der Erschließungsanlage zugewandten
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßi-
gen Abstand verläuft, die entsprechend baulich oder gewerblich
genutzt wird.

(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die

a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer
Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden oder

b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder
wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan
nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung)

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-
stücks zu Grunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht
erfasst wird.

(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird
die Fläche (Abs. 2 und 3) vervielfacht mit

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 und 5 Vollgeschossen

(6) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungs-
planes ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässi-
gen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Voll-
geschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruch-
zahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und
solche ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet
werden).

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5  (wobei
Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-
det und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerun-
det werden); dies gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dass
sowohl die zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine
Baumassenzahl festgesetzt ist.

d) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die
aber gewerblich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss
zu Grunde gelegt.

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zu-
lässig oder vorhanden sind, wird ein Vollgeschoss zu Grunde
gelegt.

Ist tatsächlich ein höherer als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse
vorhanden oder zugelassen, so ist diese zu Grunde zu legen; dies gilt

entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchst-
zulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungs-
planes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht fest-
setzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich
vorhandenen Vollgeschosse

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Vollgeschosse

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die
aber gewerblich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss
zu Grunde gelegt

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zu-
lässig oder vorhanden sind, wird ein Vollgeschoss zu Grunde
gelegt

(8) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei
Grundstücken, die

1. auf Grund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungs-
plan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer
Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden 0,5

2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind
(z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasser-
flächen 0,0167

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland
0,0333

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-
gleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne
Bebauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen
oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen)
vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus
der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a)

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung
besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. b)

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,3

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a)
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f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung
nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung
erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe-
betrieben dienen 1,3

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tat-
sächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der
Staffelung nach Abs. 5

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tat-
sächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der
Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a)

(9) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante mit Mittel
mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über
mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von min-
destens 2,00 m haben. 

Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bau-
werkes nicht feststellbar, so werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in ande-
rer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,00 m
Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss berechnet.

Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

(10)Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art und Nutzung werden
die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-,
Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der
Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe,
Messe, Ausstellung und Kongresse

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch
Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a)
genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist

§ 6
Gemeindeanteil

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Investitionsaufwand beträgt
50 v.H.

§ 7
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen dieser
Satzung aus den jährlichen Investitionsaufwendungen ermittelt. 

(2) Der Beitragssatzung für das Jahr 2008 beträgt 0,07714 Euro/m2.

§ 8
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der jeweils im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes oder
Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels 233
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
ist.

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erbbau-
berechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. 

Mehrere Eigentümer eines Grundstückes haften als Gesamtschuld-
ner, bei Wohnungs- und Teileigentümern sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentums-
anteil beitragspflichtig.

(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch ein-
getragen oder ist die Eigentums- oder Berechtigungslage in sonstiger
Weise ungeklärt, so ist an seiner Stelle derjenige abgabenpflichtig,
der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids der Besitzer
des betroffenen Grundstücks ist. 

Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe
seines Anteiles am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 9
Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld, Vorausleistungen

(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für
das abgelaufene Kalenderjahr.

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

(3) Auf die Beitragsschuld können vom Beginn des Kalenderjahres an
Vorauszahlungen verlangt werden. Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 10
Auskunftspflicht

Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde alle zur
Ermittlung der Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen und jeden Eigentums-
wechsel, jede Veränderung der Grundstücksfläche bzw. der Anzahl der
Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen.

§ 11
Überleitungsbestimmungen

Waren vor Inkrafttreten dieser Satzung für in Abrechnungsgebieten lie-
gende Grundstücke Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder
einmalige Beiträge nach § 7 ThürKAG entstanden, so bleiben diese
Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages für das
Abrechnungsgebiet unberücksichtigt und für wiederkehrende Beiträge so
lange beitragsfrei, bis die Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge
aus den einzelnen Jahresbeiträgen bei Veranlagung zum wiederkehren-
den Beitrag den Beitrag des entstandenen einmaligen Beitrages über-
schritten hätte, längstens jedoch auf die Dauer von 20 Jahren seit der  Ent-
stehung des einmaligen Beitrages.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25. Februar 1997 einschließlich der
erlassenen Änderungssatzungen außer Kraft.

Pottiga, den 7. Mai 2010

Roßmann
Bürgermeister
der Gemeinde Pottiga

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße un-
beachtlich.

Die nächste Ausgabe des

¹VGS - Anzeigersª
erscheint am 25.06.2010.

Redaktionsschluss ist der 15.06.2010.
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Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Pottiga

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Gemeinderaum der ehemaligen Schule
Schulstraße 4
07366 Pottiga

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kenn-
zeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Schlegel

Haushaltssatzung der Gemeinde Schlegel
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Schlegel mit Beschluss (§ 57 ThürKO)
vom 21. April 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 278.300,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 36.000,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.
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§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 300,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 45.000,00 Eurofestgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 28. Mai 2010

Gemeinde Schlegel

Singer
Bürgermeister

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Gesetzes über das Neue
Kommunale Finanzwesen vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381)
in Verbindung mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schlegel vom
29. Dezember 2004 in der jeweils gültigen Fassung, unter dem Hinweis,
dass der Haushaltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in
der Zeit

von Montag, dem 31. Mai 2010

bis Dienstag, dem 15. Juni 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Harra zu den
Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt
ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21 Absatz (3)
ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom 28. April
2010 vor.

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 6. Juni 2010

Wahlbekanntmachung zur Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Schlegel

1. Am 6. Juni 2010 findet die Bürgermeisterwahl von 08.00 Uhr
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum
befindet sich im 

Vereinshaus
Seibiser Straße 19
07366 Schlegel

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis  – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Die Stimmabgabeerfolgt auf folgende Weise:

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen
Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge kenn-
zeichnen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle,
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht
erkennen können.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand
bekannt.

Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahl-
zelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit
dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 6. Juni 2010 bis
18.00 Uhr dort eingeht. 

Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle auch abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.
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Amtliche Bekanntmachung

Am 1. Juli 2010ist für alle steuerpflichtigen Jahreszahleru.a. für
die

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Ersatzbemessung
Hundesteuer
Friedhofgebühren

die Zahlung für das Jahr 2010 fällig.

Achten Sie auf die entsprechenden Fälligkeiten in den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden!

Sie erhalten für das Jahr 2010 keine gesonderten Zahlungs-
aufforderungen, bitte zahlen Sie die Beträge nach den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden. 

Durch Vermeidung von Zahlungsverzug ersparen Sie sich Säum-
nisfolgen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten.

Entsprechend Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz sind geforderte öffentliche Geldleistungen
durch Beitreibung zu vollstrecken. Nach § 33 Abs. 3 Nr. 3
ThürVwZVG ist der Schuldner vor der Beitreibung durch Mah-
nung aufzufordern, innerhalb einer Frist von mindestens einer
Woche die Schuld zu leisten.

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung an die Kasse der VG. Entsprechende Vordrucke liegen
für Sie bereit.

Gemeinde Blankenstein

Mit Haushaltssatzungsbeschluss für das Jahr 2010 der Gemeinde
Blankenstein am 11. März 2010 wurden die Hebesätze für die
Grundsteuer B von bisher 300 v. H. auf 350 v. H. angehoben.

Aufgrund dieser Änderung ergehen an alle Grundsteuer-
pflichtigen der Gemeinde Blankenstein entsprechende Ände-
rungsbescheide.

Bereich Finanzen

Gemeinde Birkenhügel

Die Gemeinde Birkenhügel hat am 1. Mai 2009 die Änderung der
Friedhofsgebührensatzung beschlossen (bekannt gemacht im
VGS-Anzeiger 06/2009).

Aufgrund dieser Satzungsänderung ergehen an alle Betroffenen
Änderungsbescheide. Bereits erfolgte Einzahlungen für das Jahr
2010 werden mit dem neu zu zahlenden Betrag verrechnet.

Bauplätze!

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Neundorf stehen folgende kommunale
Wohnung zur Vermietung frei:

- Dorfbachweg 20
EG rechts, 57,39 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
EG rechts, 47,40 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
DG rechts, 51,16 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Haushaltssatzungen 2010

Die Gemeinde Birkenhügel hat am 4. Mai 2010die Haushalts-
satzung 2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 312.200,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 279.000,00 Euro

beschlossen.

Die Gemeinde Neundorf hat am 28. April 2010 die Haushalts-
satzung 2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 528.700,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 116.600,00 Euro

beschlossen.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem
7. Juni 2010, ab 08.00 Uhr in demselben Wahlraum fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann. 

Blankenstein, den 21. Mai 2010

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig   

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender
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ENDE AMTLICHER TEIL

NICHTAMTLICHER TEIL
Beschlüsse der Gemeinden

Blankenstein

Beschluss-Nr. 65-29/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 4. März 2010

Beschluss-Nr. 66-29/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 11. März 2010

Beschluss-Nr. 68-32/10 Beschluss zur Gebührensatzung über
die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung in kommunaler Trägerschaft der
Gemeinde Blankenstein

Beschluss-Nr. 69-33/10 Beschluss zur 4. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung der Gemeinde Blan-
kenstein

Beschluss-Nr. 70-34/10 Zustimmung zum angezeigten Bau-
vorhaben „Neubau einer Garage auf
dem Flurstück 88/5“

Neundorf

Beschluss-Nr. 53-13/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 3. März 2010

Beschluss-Nr. 54-14/10 Beschluss zur Haushaltssatzung 2010

Beschluss-Nr. 55-15/10 Beschluss zum Finanzplan und In-
vestitionsprogramm 2009 bis 2013

Beschluss-Nr. 56-16/10 Änderungsbeschluss zum Satzungs-
beschluss zur 1. Änderungssatzung zur
Friedhofssatzung der Gemeinde
Neundorf

Blankenberg

Beschluss-Nr. 37-12/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 4. März 2010

Beschluss-Nr. 38-13/10 Beschluss zur Haushaltssatzung 2010

Beschluss-Nr. 39-14/10 Beschluss zum Finanzplan und In-
vestitionsprogramm 2009 bis 2013

Beschluss-Nr. 40-15/10 Beschluss zur Vergabe der Plan-
leistungen zum ländlichen Wegebau
„Weg zum Trusenteich“ 

Schlegel

Beschluss-Nr. 30-15/10 Genehmigung der Niederschrift der
öffentlichen Gemeinderatssitzung
vom 17. März 2010

Beschluss-Nr. 31-16/10 Beschluss zur Haushaltssatzung 2010

Beschluss-Nr. 32-17/10 Beschluss zum Finanzplan und In-
vestitionsprogramm 2009 bis 2013

Beschluss-Nr. 33-18/10 Beschluss zur Vergabe der Dachsanie-
rung Sportlerheim

Birkenhügel

Beschluss-Nr. 32-18/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 23. März 2010

Beschluss-Nr. 33-19/10 Beschluss zur Aufhebung des Haus-
haltssatzungsbeschluss 26-12/10 vom
23. März 2010

Beschluss-Nr. 34-20/10 Beschluss zur Aufhebung des
Beschluss-Nr. 27-13/10 vom 23. März
2010 – Finanzplan und Investitions-
programm 2009 bis 2013

Beschluss-Nr. 35-21/10 Beschluss zur Haushaltssatzung 2010

Beschluss-Nr. 36-22/10 Beschluss zum Finanzplan und In-
vestitionsprogramm 2009 bis 2013

Harra

Beschluss-Nr. 56-15/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 19. Januar 2010

Beschluss-Nr. 57-16/10 Beschluss zur Haushaltssatzung 2010

Beschluss-Nr. 58-17/10 Beschluss zum Finanzplan und In-
vestitionsprogramm 2009 bis 2013

Beschluss-Nr. 59-18/10 Beschluss zur 4. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung der Gemeinde Harra

Beschluss-Nr. 60-19/10 Beschluss über die Lieferleistung von
Spielgeräten für den Kindergarten und
den Spielplatz Tivoli – Konjunktur-
programm

Beschluss-Nr. 61-20/10 Beschluss über Bauleistungen Fassa-
denerneuerung Kindergarten Harra
und der Freiwilligen Feuerwehr Kieß-
ling – Konjunkturprogramm

Beschluss-Nr. 62-21/10 Beschluss zur Erneuerung der Bus-
haltestelle Kießling und Neubau in
Harra am Sportplatz

Beschluss-Nr. 63-22/10 Beschluss über die Türerneuerung am
Kindergartengebäude
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Das Bauamt
berichtet

Prüfung der Standfestigkeit der Grabmale 
auf den Friedhöfen in Birkenhügel, Blankenberg,

Blankenstein, Neundorf, Schlegel und Seibis

Gemäß VSG 4.7, § 9 Abs. 2 (Unfallverhütungsvorschrift der
Gartenbau-Berufsgenossenschaft) werden in der Zeit vom 14. Juni
bis 18. Juni 2010die Grabmale auf den Friedhöfen auf ihre Stand-
festigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt durch die Firma BSK S. Trutschel, ein un-
abhängiges Unternehmen aus dem Ilm-Kreis mit Sachkunde-
nachweis.

Es wird ein Prüfgerät eingesetzt, mit welchem der Prüfdruck nach-
gewiesen wird. Zu Mängeln in der Standsicherheit wird ein Proto-
koll erstellt.

Diese Überprüfung findet einmal jährlich statt, um eventuell auf-
getretene Schäden an den Grabsteinen rechtzeitig zu erkennen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig, Frau Reißig (Telefon 03 66 42/ 29 60 13).

Das Ordnungsamt
informiert

Gemeinde Birkenhügel

Zurzeit wird die Waldstraße in zwei Abschnitten ausgebaut. Die
Bauarbeiten sollen Ende Juni abgeschlossen sein.

Gemeinde Blankenberg

Im Kindergartengebäude konnte im Rahmen des Konjunktur-
paketes II der Einbau einer neuen Heizungsanlage fertig gestellt
werden. Der noch fehlende Vollwärmeschutz wird im II. Quartal
am Gebäude angebracht.

Die Außenverschalung wird in nächster Zeit durch die Mitarbeiter
des Bauhofes fertig gestellt. Ab Juli diesen Jahres wird die Be-
grünung des Platzes erfolgen. Dies geschieht im Rahmen einer
Fördermaßnahme.

Gemeinde Pottiga

Die Gemeinde erhebt in diesem Jahr Straßenausbaubeiträge.
Abgerechnet wird der Ausbau der Anliegerstraße an der LPG-
Straße nach der neuen Straßenausbaubeitragssatzung. Die
Bescheide werden im Sommer diesen Jahres versandt. 

Die Anliegerstraße an der LPG-Straße war die letzte grundhaft zu
erneuernde Straße. In Pottiga sind somit alle Ortsstraßen ordent-
lich ausgebaut.

Das aus der „Alten Streicherei“ entstandene Lagergebäude.

Geburten
keine

Sterbef!lle
Blankenstein

28.04.2010 Siegfried Böckel im Alter von 75 Jahren

Eheschlieûung
Birkenhügel

Michael Grüner und Manuela Grüner
geb. Völkel

Wir gratulieren recht herzlich 
und w"nschen Gl"ck und Gesundheit.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt ein-
gehenden Mitteilungen über Eheschließungen bzw. Ehejubiläen ver-
öffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht oder nicht recht-
zeitig widersprochen wurde.

Nachrichten
aus der Meldestelle
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Geburtstagsjubil•en
Birkenh gel
25.06. Dieter Weber zum 75. Geburtstag

Blankenberg
01.06. Hans Stöcker zum 70. Geburtstag
15.06. Waltraud Ulbrich zum 65. Geburtstag
18.06. Karin Gottschalk zum 65. Geburtstag
24.06. Herbert Schreuer zum 70. Geburtstag

Blankenstein
04.06. Inge Hohmeister zum 80. Geburtstag
08.06. Ingeburg Voigt zum 75. Geburtstag
09.06. Olga Färber zum 85. Geburtstag
29.06. Rolf Langheinrich zum 65. Geburtstag

Harra!
02.06. Hannelore Vetter zum 80. Geburtstag
24.06. Erika Grüner zum 70. Geburtstag

Kieûling
09.06. Richard Nickel zum 85. Geburtstag
16.06. Helmut Schmidt zum 85. Geburtstag

Neundorf
03.06. Klaus Vetter zum 70. Geburtstag
19.06. Erich Fleischmann zum 85. Geburtstag
19.06. Hilde Taubald zum 85. Geburtstag

Pottiga
07.06. Irma Baumann zum 85. Geburtstag

Schlegel
10.06. Regina Möller zum 70. Geburtstag

• • •
Wir!gratulieren!recht!herzlich!und!

w nschen!allen!Jubilaren!Gl ck!und!Gesundheit"

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Jubiläen durch das Einwohner-
meldeamt  hier veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht
oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Nutzen Sie Ihren 

VGS!-!Anzeiger
auch kostengünstig 

für private Danksagungen und Mitteilungen 
bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!

Einwohnermeldeamt
Informationen durch die Meldebehörde

Laut § 1 ThürPAuswG unterliegen Deutsche, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und der allgemeinen Meldepflicht unter-
liegen,der Ausweispflicht.

Das heißt, dass jeder Deutsche ab dem 16. Lebensjahr in Besitz
eines gültigen Dokumentes (Bundespersonalausweis oder Reise-
pass) sein muss.

Durch das Meldeamt wird darauf hingewiesen, dass die Doku-
mente jeweils nur fünf bzw. zehn Jahre (entsprechend der
Altersgrenze bei der Beantragung) gültig sind. Aus diesem Grund
läuft die Gültigkeit der Dokumente bei Deutschen, die diese 2000
bzw. 2005 oder früher beantragt haben, ab.

Wer es unterlässt, für sich einen Ausweis ausstellen zu lassen,
obwohl er der Ausweispflicht unterliegt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.

Bei der Erst- bzw. Neubeantragung sind die Geburts- oder Ehe-
urkunde und das alte Dokument vorzulegen.

Die Gebühren für das neue Dokument werden bei der Antrag-
stellung fällig.

Auskünfte dazu erteilt das Meldeamt der Verwaltungsgemein-
schaft Saale-Rennsteig unter Telefon 03 66 42/29 60 14 zu den
Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.00 Uhr

Peter
Einwohnermeldeamt

Herzlich willkommen!

Ortsteil Bucha · 07333 Unterwellenborn
Telefon 03 67 32 /363 · Telefax 03 67 32 /3 64 0 3

I mJuni
gibtesJunik•fer
undletztenEndes
Siebenschl•fer.
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Ministerium f•r Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz informiert

Satz & Media Service
Tel.:  03 67 33/2 33 15KOPIEN ab 1 Cent!•
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JOB-Day

in der 
Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH 
am 18. Juni 2010 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Kraftzellstoff & Bioenergie: Im Rosenthaler Werk steht nach-
haltiges Wirtschaften im Vordergrund.

Unter Einsatz modernster Technik wird ressourcenschonend Zell-
stoff aus Nadelholz erzeugt.

Zusätzlich zu diesem Kerngeschäft produziert die Fabrik beträcht-
liche Mengen an Bioenergie in einer Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage. Es entsteht dabei wesentlich mehr Energie, als das Werk
zum Betrieb seiner Anlagen benötigt. 

Diese zusätzliche Energie wird ins öffentliche Stromnetz ein-
gespeist und kann eine Stadt mit ca. 50.000 Einwohnern ver-
sorgen. Damit ist das Rosenthaler Werk das zweit größte Bio-
massekraftwerk Deutschlands. 

Auch im Personalbereich denkt und handelt das Unternehmen
nachhaltig und zukunftsorientiert. Die  derzeit ca. 385 Mitarbeiter
sind gut ausgebildet und hoch motiviert. 

Die Betriebszugehörigkeit beträgt durchschnittlich 25 Jahre.
Bereits seit 15 Jahren gelingt es der ZPR GmbH, auf betriebs-
bedingte Kündigungen zu verzichten. 

Mit dem ersten „JOB-Day“ am 18. Juni 2010 in der Zeit von
10.00 Uhr bis 17.00 Uhrsoll Schülern und Studenten die Mög-
lichkeit geboten werden, sich zu den Ausbildungsberufen und
Karrierechancen im Blankensteiner Zellstoffwerk zu informieren. 

Geplant ist, dass die Auszubildenden der ZPR selbst die
Berufsbilder, Arbeitsbereiche und Aufgaben der einzelnen Aus-
bildungsberufe

- Bürokaufmann/-frau
- Elektroniker
- Konstruktionsmechaniker
- Mechatroniker
- Chemielaboranten 
- Papiertechnologen

vorstellen.

Aus ihren eigenen Erfahrungen als Auszubildende im Rosenthaler
Werk werden sie den Besuchern erläutern, welche Voraussetzun-
gen und Fähigkeiten in den einzelnen Ausbildungsberufen not-
wendig sind und welche Berufsaussichten es gibt.

Auch Studenten der Fachrichtungen Chemie, Umwelttechnik
sowie Elektro-, Energie-, Automatisierungs- und Prozess-
leittechnik, Maschinenbau und Logistik sind herzlich zum
„JOB-Day“ eingeladen. 

Mitarbeiter aus den verschiedenen Fachbereichen werden über die
Produktionsprozesse, die moderne Technik und Einstiegs- sowie
Karrierechancen informieren. 

Besuchen Sie den „JOB-Day“ der ZPR GmbH – gern auch als
gesamte Schulklasse oder Studiengruppe. 

Melden Sie Ihre Teilnahme (mit geschätzter Teilnehmerzahl) im
Personalbüro unter Telefon 03 66 42/8 22 49, 8 22 48, 8 22 69 oder
unter job-day@zpr.de an.

Leonhard Nossol
Geschäftsführer

ZELLSTOFF
ROSENTHALein Tochterunternehmen der MERCER International Group
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Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps im Juni 2010

Dienstag, 1. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr) 

Mittwoch, 2. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffefür Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Fr-So, 4.–6. Juni 2010
FFw Seibis e.V.
Feuerwehrfest in  Seibis

Freitag, 4. Juni 2010
19.00 Uhr Festbeginn mit Bieranstich

Samstag, 5. Juni 2010
15.00 Uhr Übung mit den Nachbarwehren
20.00 Uhr Tanz mit der Gruppe „Friends“

Sonntag, 6. Juni 2010
10.00 Uhr Frühschoppen
14.00 Uhr Festbetrieb

musikalische Umrahmung mit Wolfgang + Herbert

Samstag, 5. Juni 2010
Zero One Clubbing
Blankenstein

SHOW-BÜHNE
DIE KASTRIERTEN KANNIBALEN

ELEKTRO-KELLER
KLEINSCHMAGER
AUDIO
RRYGULAR, DEKADENT
MARCO STAHLWASSER, HANS-JOCHEN

Samstag, 5. Juni 2010
Rennsteigverein e.V. OG Blankenstein
Wanderung rund um den Wiedeturm mit
Besichtigung der Papiermaschine Blankenberg

09.30 Uhr Start am Wanderstützpunkt Selbitzplatz

Dienstag, 8. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 9. Juni 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff 

Mittwoch, 9. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e. V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffefür Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Sa/So, 12./13. Juni 2010
Sommerfest am Tivoli
Festplatz Harra

Samstag, 12. Juni 2010
14.00 Uhr Kaffeestube

Kinderkarussell
20.00 Uhr Tanz mit „Casa“

Sonntag, 13. Juni 2010
Frühschoppen

14.00 Uhr Kaffeestube
14.00 Uhr „Weißensteiner Musikanten“

(bis 16.00 Uhr)
15.00 Uhr Kinderfest
16.30 Uhr Modenschau der 50er bis 80er Jahre

musikalischer Ausklang 
Trike-Fahrten

Sa/So, 12./13. Juni 2010
9. Zweitage-Rennsteig-Radtour
Blankenstein – Hörschel 190 km

Samstag, 12. Juni 2010
08.30 Uhr Start am Selbitzplatz Blankenstein

Organisation: sc im.puls erfurt e.V.

Samstag, 12. Juni 2010
Frankenwaldverein e.V. OG Schlegel
Kulmbach-Tagestour

Samstag, 12. Juni 2010
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg 
Wandern auf dem Apostelweg

Dienstag, 15. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Mittwoch, 16. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffefür Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Fr/Sa, 18./19. Juni 2010
Sport- und Freizeitteam Blankenstein e.V.
12. Rennsteig-Staffellauf von Blankenstein 
nach Hörschel

Freitag, 18. Juni 2010
Startnummern-Ausgabe
Warm-up-Party am Wanderstützpunkt 

Samstag, 19. Juni 2010
Rennsteig-Staffellauf
Start Selbitzplatz  Blankenstein 
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Freitag, 18. Juni 2010
Regelschule Blankenberg/Thür. 
Abschlussfeier für die Schulabgänger
der Klassen 9 und 10

19.00 Uhr Haus der Vereine

Fr-So, 18.-20. Juni 2010
Dorffest Birkenhügel 2010

Freitag, 18. Juni 2010
18.00 Uhr Bierzeltbetrieb
21.00 Uhr Country mit „Colorado Five“

Samstag, 19. Juni 2010
12.00 Uhr Bierzeltbetrieb
14.00 Uhr Kinderfest

- Hüpfburg 
- Tombola
- Kinderschminken
- Programm des Kindergartens Blankenberg

21.00 Uhr Party mit „Radspitz“

Sonntag, 20. Juni 2010
10.00 Uhr Frühschoppen
14.00 Uhr 5. Birkenhügler Truckpulling
15.00 Uhr musikalische Unterhaltung

mit der Schalmeienkapelle Gefell

Samstag und Sonntag Kaffee und Kuchen

Es lädt ein: der Feuerwehrverein Birkenhügel

Samstag, 19. Juni 2010
18.00 Uhr Sonnenwendfeuer

auf dem Marienhügel in Seibis

Samstag, 19. Juni 2010
Rennsteigverein e.V. OG Blankenstein
Teilnahme am Thüringer Wandertag 
in Meiningen

Samstag, 19. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Dienstag, 22. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 23. Juni 2010
Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein

19.00 Uhr Gruppenabendin Blankenstein
Gaststätte Rennsteig

Mittwoch, 23. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffefür Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Sonntag, 27. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffefür Jedermann
Schießanlage Lichtenberg

Dienstag, 29. Juni 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 30. Juni 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Mittwoch, 30. Juni 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingschießenfür Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Änderungen vorbehalten!
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Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender 

Monat Juni 2010

Sonntag, 30. Mai 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Montag, 31. Mai 2010
14.30 Uhr Seniorenkreis

Dienstag, 1. Juni 2010
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 2. Juni 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe

Freitag, 4. Juni 2010
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens

Sonntag, 6. Juni 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst

Dienstag, 8. Juni 2010
16.15 Uhr Kindermitarbeiterkreis

Mittwoch, 9. Juni 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 10. Juni 2010
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 11. Juni 2010
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

Turnhalle Harra

Samstag, 12. Juni 2010
13.00 Uhr Wildkräuterwanderung ab Pfarrhof
17.00 Uhr Zubereiten eines 3-Gänge Menü

Sonntag, 13. Juni 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Freitag, 18. Juni 2010
17.00 Uhr Abenteuercamp Lichtenberger See

Sonntag, 20. Juni 2010
09.30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss des Abenteuer-

camps der Kirchen-Kids am Lichtenberger See

Sonntag, 27. Juni 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Montag, 28. Juni 2010
14.30 Uhr Seniorenkreis

Angaben ohne Gewähr. Bitte vergleichen Sie die Termine in der Tagespresse!

Gottesdienste und Veranstaltungen

Freitag, 28. Mai 2010
16.30 Uhr Ullersreuth

Nachtreffen der Konfirmierten
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 30. Mai 2010
13.30 Uhr Pottiga

Gemeinsamer Gottesdienst zur Jubelkonfir-
mation des früheren Kirchspiels Frössen

Montag, 31. Mai 2010
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Mittwoch, 2. Juni 2010
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel

Donnerstag, 3. Juni 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden
19.30 Uhr Blankenberg Elternabend

Junge Konfirmanden (5. Kl.)

Freitag, 4. Juni 2010
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 6. Juni 2010
10.00 Uhr Blankenberg

Gottesdienst zur Jubelkonfirmation
13.30 Uhr Sparnberg

Gottesdienst zur Jubelkonfirmation mit Taufe

Donnerstag, 10. Juni 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden

Freitag, 11. Juni 2010
16.00 Uhr Blankenberg

Abgabe der Flohmarkt-Verkaufsartikel im Haus der
Vereine (bis 18.00 Uhr)

19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Kirchspiel Blankenberg
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Samstag, 12. Juni 2010
19.00 Uhr Frössen Abendandacht

Sonntag, 13. Juni 2010
13.30 Uhr Blankenberg Regionaler

Posaunengottesdienst
anschließendoffenes Gemeindefest mit Kinderangebot und

Flohmarkt zugunsten der Bärmig-Orgel im
Haus der Vereine
Kaffeetafel und Rostbetrieb

20.15 Uhr Blankenberg
Eröffnung des Public Viewing zur FIFA-
Fußball-WM 2010TM im Kinosaal:
Gemeinsam statt einsam!

Donnerstag, 17. Juni 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden

Freitag, 18. Juni 2010
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 20. Juni 2010
14.00 Uhr Ullersreuth

Kirchspielgottesdienst am Teich am oberen
Ortsausgang

anschließend Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 23. Juni 2010
20.30 Uhr Blankenberg

Public Viewing zur FIFA-Fußball-WM 2010TM im
Kinosaal

Sonntag, 27. Juni 2010
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Montag, 28. Juni 2010
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Offenes Gemeindefest mit einem Flohmarkt 
zugunsten der Bärmig-Orgel 
am Sonntag, 13. Juni 2010

Vom Flohmarkt ausgeschlossen sind Kleidung und Schuhe.
Ansonsten ist nahezu alles möglich – vom Federhalter bis zum
Kupferstich.

Weitere Informationen sowie eine Abgabenummer und -liste
erhalten Sie im Pfarramt oder bei Frau Brehm. 

Wir erwarten Sie!

Kirchspiel/Pfarramt Blankenberg

Pfarrer Tobias Rösler
Schlossberg 8
07366 Blankenberg
Telefon 03 66 42/2 24 18
Fax 03 66 42/2 80 45
E-Mail pfarramt@kirchspiel-blankenberg.de

Aus unseren Ortschaften
Einladung zum Tag der offenen Tür   

Hurra, wir haben die Renovierung beendet!!!

Liebe Eltern und Kinder,
sehr geehrte Spender und Mitglieder des Fördervereins,

sehr geehrte Interessierte!

Dank der Gemeinde Blankenstein, dem Konjunkturpaket 2009,
der Unterstützung unserer Spender und der Mitglieder des Förder-
vereins in den vergangenen Jahren erstrahlt die Kindertagesstätte
„Kuckucksnest“ in Blankenstein in neuem Glanz. 

Als Dankeschön veranstalten wir einen Tag der offenen Tür und
laden Eltern, Kinder, unsere Spender, Mitglieder und alle Interes-
sierten herzlich ein:

Datum: Mittwoch, 2. Juni 2010

Uhrzeit: 09.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

Ort: Kindertagesstätte „Kuckucksnest“ 
Blankenstein

Für das leibliche Wohl werden unsere fleißigen Eltern mit Kaffee
und Kuchen sorgen.

Wir würden uns freuen, Sie in unserem Kindergarten begrüßen zu
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Marietta Seifert
Leiterin der Kindertagesstätte

Susanne Horn
1. Vorsitzende des Fördervereins

Chor Neundorf

Jeweils am Dienstag, dem 8. und 22. Juni 2010 trifft sich der
Chor Neundorf zum Chor-Abend um 19.00 Uhr in der ehemaligen
Schule.

Alle interessierten Sänger und Sängerinnen sind dazu herzlich ein-
geladen.

Korrektur zum Text aus „VGS-Anzeiger“ 05/10:

Das Bauamt berichtet: Gemeinde Harra

Spende des Sportvereins Schlegel 
an den Kindergarten Harra

Eine weitere Spende wurde dem Kindergarten bereits im Jahr
2009 in Höhe von 570,00 Eurovon den Veranstaltern des
Weihnachtsmarktes in Schlegel 2008 übergeben.


